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- 223 - Übersetzungsförderung


Kennedyallee 91-103


53175 Bonn

ANTRAG auf Übersetzungsförderung – auszufüllen vom ausländischen Verlag

an: 
Goethe-Institut Inter Nationes Zentrale Bonn

über:
Goethe-Institut Inter Nationes      
Antragstellender Verlag

Name:      
Anschrift:      
Ansprechpartner:      
Telefon-Nr.:      
Fax-Nr.      
Email:      
Autor bzw. Herausgeber, Titel des zu übersetzenden Werkes: 

     
Verlag, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr, Seitenzahl, des zu übersetzenden Werkes:

     
Geplante Sprachfassung:      
Erstübersetzung (bitte ankreuzen):
Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein     FORMCHECKBOX 

Falls Neuübersetzung, bitte begründen:

     
Übersetzer, Name und Anschrift:

     
Erscheinungstermin:      
In welchen Ländern wird der kommerzielle Vertrieb durchgeführt?

     
Wird die Herausgabe des Buches auch von anderer Seite gefördert?

Name, Anschrift der Institution; Art der Förderung; Höhe der Fördersumme:

     
Höhe der Übersetzungskosten: EUR      
Beantragte Summe: EUR      
Dem Antrag ist beizufügen:

· Kostenkalkulation mit Angabe der Auflagenhöhe

· Lizenzvertrag

· Übersetzervertrag

· zwei deutsche Prüfungsexemplare sowie Rezensionen

· eine Kopie des deutschen Textes bei rechtefreien Werken 

· Projektbegründung (Relevanz des Werkes für das Absatzgebiet, Einbettung des Werkes in das Verlagsprofil, Notwendigkeit der finanziellen Förderung)  

Es können nur solche Projekte berücksichtigt werden, die sich zum Zeitpunkt des Bewilligungsbescheids noch nicht im Stadium der Drucklegung befinden.

Bedingung einer Förderung ist, dass die Übersetzung aus dem deutschen Originaltext vorgenommen wird.

Der ausländische Verlag ist verpflichtet, im Impressum GOETHE-INSTITUT 

INTER NATIONES (GI) als Förderer zu nennen. Sollte dies versäumt werden, behält sich GI vor, den bewilligten Betrag auszuzahlen.

Dem Antragsteller sind die Förderbedingungen bekannt.

Unterschrift des Verlags




Ort, Datum



(Stand: 22. November 2002)

Anlage zum Antrag, vom zuständigen Kulturinstitut auszufüllen

Stellungnahme des Kulturinstituts

In Ländern ohne Deutsches Kulturinstitut wird die Stellungnahme der Botschaft von ZV Bonn eingeholt.
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